
Information zur Vorweggewährung und zum
Streikgeld

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Zusammenhang mit den laufenden Streikmaßnahmen informieren wir über die
Vorweggewährung und das Streikgeld sowie über das weitere Abrechnungsverfahren.

Anspruch:
Streikgeld erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Mitglied im BTB sind und sich
an einer durch den BTB organisierten Streikmaßnahme beteiligen.

Vorweggewährung:
Zur Überbrückung von Gehaltseinbußen wird eine Vorweggewährung in Höhe von 70 Euro
geleistet. Die Auszahlung erfolgt nach Vorlage eines Nachweises über die tatsächlichen
Gehaltseinbußen (z. B. Gehaltsabrechnung).

Abrechnung des Streikgeldes:
Die endgültige Abrechnung des gesamten Streikgeldes kann erst erfolgen, wenn alle
Gehaltsbescheinigungen vorliegen. Wir bitten daher um eine zügige Einreichung der
Unterlagen.

Nach der Abrechnung des Streikgeldes über den dbb erfolgt anschließend die Restzahlung an die
Anspruchsberechtigten.

Wichtig:
Alle Unterlagen und Anfragen sind ausschließlich per E-Mail an folgende Adresse zu senden:
btbrlp.streikleitung@gmx.de

Mit kollegialen Grüßen
BTB Rheinland-Pfalz


